
 

Niedersächsischer Landkreistag 
Haus der kommunalen Selbstverwaltung 

Am Mittelfelde 169 
30519 Hannover 

Tel.:  0511 87953-0  
Fax:  0511 87953-50 

E-Mail: geschaeftsstelle@nlt.de  
Internet: www.nlt.de 

 

  

 

 

 
Niedersächsischer Landkreistag · Postfach 89 01 46 · 30514 Hannover  14.05.2019 

 

 

 

 

 Durchwahl: 0511 87953-10 

221-06/10 

825-00/00 

Fi/E 

 

Rundschreiben Nr. 528/2019 
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Ja 

I. 

Der Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung des Niedersächsischen 

Landtags erörtert derzeit einen Entschließungsantrag der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen zu dem im Betreff bezeichneten Thema. Der Ausschuss hat u. a. die kommunalen 

Spitzenverbände wie auch Verkehrsverbünde und -unternehmen um eine schriftliche Stel-

lungnahme zu dem Entschließungsantrag gebeten, bevor er gegenüber dem Landtag eine 

Empfehlung abgibt. 

 

II. 

SPD und CDU haben sich in der Koalitionsvereinbarung für die 18. Wahlperiode des Nie-

dersächsischen Landtages 2017 – 2020 dafür ausgesprochen, die Nutzung des Personen-

nahverkehrs für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende attraktiver zu gestalten. Hierfür 

soll gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen und den Trägern der Schülerbeförderung 

ein geeignetes Modell entwickelt werden. Angestrebt wird nach den Ausführungen in der 

Koalitionsvereinbarung die stufenweise Einführung des kostenfreien Schülerverkehrs im 

Sekundarbereich II (gymnasiale Oberstufe und berufsbildende Schule) und eines „Nieder-

sachsenschülertickets“ mit Eigenbetrag.  

 

Aktenzeichen: 
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Die Landtagsfraktion der FDP hatte hierzu Anfang Dezember 2017 einen Gesetzentwurf zur 

Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes vorgelegt, der u. a. die Ausweitung der 

kostenfreien Schülerbeförderung auf den Sekundarbereich II und die berufsbildenden Schu-

len vorsah. In der Darstellung der haushaltsmäßigen Auswirkungen wurden in der Begrün-

dung zu diesem Gesetzentwurf Kosten hierfür in Höhe von rund 80 – 100 Mio. Euro pro Jahr 

angegeben. Der Gesetzentwurf fand im Landtag keine Mehrheit. Im Rahmen der parlamen-

tarischen Beratungen wurde seitens der Landesregierung vorgetragen, dass die im Gesetz-

entwurf geschätzten 100 Mio. Euro bei weitem nicht auskömmlich seien, die kostenfreie 

Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II und die berufsbildenden Schulen zu finan-

zieren.  

 

Die oben dargestellten Aussagen in der Koalitionsvereinbarung waren bereits Gegenstand 

der Beratungen in der 173. Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 27.2.2018 (vgl. 

Ergebnisse zu TOP 4) sowie in der 202. Sitzung des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses 

am 15.5.2018 (vgl. Ergebnisse zu TOP 8).  

 

Der Schul- und Kulturausschuss plädierte für eine kostenfreie Schülerbeförderung für den 

Sek. II einschließlich der berufsbildenden Schulen, da in Landkreisen mit einem auf das 

Kreisgebiet beschränkten ÖPNV-Angebot die für Jugendliche attraktiven Großstädte nicht 

erreichbar seien. Die den Trägern der Schülerbeförderung entstehenden zusätzlichen Kos-

ten müssten vom Land finanziell vollständig ausgeglichen werden. Bei der ersten Beratung 

des Themas im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss ging die Diskussion im Ergebnis in die 

Richtung, der ÖPNV-Lösung den Vorzug zu gegeben. Klar war jedoch auch hier, dass das 

Land die Kostenlast übernehmen müsste.  

 

Der Vorbericht für die letztgenannte Sitzung ist ohne Anlage als Hintergrundinformation aus 

Sicht der Geschäftsstelle als Anlage 1 beigefügt. 

 

III. 

Die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen hat am 15.1.2019 einen Entschließungsantrag 

„Freie Fahrt in Niedersachsen für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und FSJlerin-

nen und FSJler: Schülerticket und kostenlose Schülerbeförderung für Sek. II jetzt!“ in den 

Landtag eingebracht. Die diesbezügliche LT-Drs. 18/2576 ist als Anlage 2 beigefügt.  

 

In diesem Entschließungsantrag wird von der Landesregierung gefordert, die kostenlose 

Schülerbeförderung auf den Sek. II-Bereich inklusive Berufsschüler/-innen auszudehnen 

und für die Finanzierung 75 Mio. Euro jährlich zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig soll 

nach dem Vorbild Hessens ein landesweites Schülerticket zum Preis von 365 Euro im Jahr 
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eingeführt werden. Für die Finanzierung des Schülertickets einer dreijährigen Erprobungs-

phase sollen 20 Mio. Euro pro Schuljahr zur Verfügung gestellt und gleichzeitig das Schü-

lerticket durch eine wissenschaftliche Studie begleitet werden.  

 

Wegen des weiteren Inhalts verweisen wir auf Anlage 2.  

 

Zu hierauf bezogenen Fragestellungen des Ausschusses hat das Niedersächsische Minis-

terium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) namens der Landesregierung 

mit Datum 10.4.2019 schriftlich unterrichtet. Die Vorlage 2 zu LT-Drs. 18/2576 ist dem Rund-

schreiben als Anlage 3 beigefügt. 

 

In dieser Unterrichtung werden eingehend die Rahmenbedingungen des ÖPNV im Hinblick 

auf die Einführung eines landesweit gültigen Niedersachsentickets für Jugendliche sowie zu 

den Kostenfolgen hierfür und für die Einführung der kostenfreien Schülerbeförderung für 

den Sek. II dargelegt.  

 

Für eine kostenfreie Sek. II-Schülerbeförderung werden seitens des Niedersächsischen Kul-

tusministeriums (MK) jährliche Kostenbelastungen in Höhe von 102,1 Mio. Euro errechnet. 

Für die Einführung eines landesweiten Schülertickets werden zwingend umfangreiche Vor-

arbeiten und gutachterliche Ermittlungen für notwendig erachtet, für die nach Einschätzung 

von MW und LNVG ein Zeitraum von mehreren Jahren benötigt werde. Belastbare Einschät-

zungen hinsichtlich der erforderlichen Ausgleichshöhen durch das Land bzw. für die Aufga-

benträger seien vorher nicht möglich. Der im Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

angegebene Betrag von 20 Mio. Euro pro Jahr erscheint der Landesregierung allerdings 

deutlich zu niedrig, wenn man berücksichtige, dass allein für die auf das Gebiet der Region 

Hannover beschränkte GVH-Sparcard nach ersten Einschätzungen mit einem jährlichen 

Ausgleichsbetrag von rund 6,5 Mio. Euro gerechnet werde.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten verweisen wir auf Anlage 3. 

 

Die Ausführungen des MW zu den notwendigen Vorarbeiten für die Einführung eines lan-

desweiten Schülertickets, die mehrere Jahre in Anspruch nehmen würden, sind angesichts 

der Erfahrungen, dass auch deutlich kleinere ÖPNV-Maßnahmen sehr oft lange Planungs- 

und Vorlaufzeiten haben, durchaus nachvollziehbar. Im Sinne einer zeitnahen Verbesse-

rung erscheint es aus Sicht der Geschäftsstelle zielführender, sich zunächst auf die inzwi-

schen in noch mehr Landkreisen diskutierte Kostenbefreiung für die Schülerbeförderung im 

Sek. II-Bereich zu konzentrieren. Parallel sollte aber auch mit den Vorarbeiten und Unter-
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suchungen hinsichtlich der Einführung eines landesweiten Schülertickets begonnen wer-

den, die auch Grundlage für den Einstieg in einen überall lösbaren einheitlichen Fahrschein 

für die Fahrt durch mehrere Tarifgebiete sein können. 

 

IV. 

Vor diesem Hintergrund wären wir den Landkreisen und die Region Hannover für eine Be-

wertung des Entschließungsantrages und der diesbezüglichen Unterrichtung des Landtags-

ausschusses durch das MW und mit Blick auf die Anhörung für die Übermittlung von Hin-

weisen, Anregungen oder Bedenken hierzu sehr verbunden. Wir erbitten Rückäußerungen 

 

bis zum 21. Juni 2019. 

 

 

In Vertretung 

 

 

 

 

Anlagen 

(nur im Intranet) 

 

 



 

..... 

V o r b e r i c h t 
 

für die 202. Sitzung des 
Wirtschafts- und Verkehrsausschusses 

am 15.05.2018 in Hannover 
026-12/06#221-06/10#825-00/00 
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 8 
 
 
Schülerbeförderung für Schüler-/innen im Sekundarbereich II (026-
12/06;221-06/10;825-00/00) 
      
Der Wirtschafts- uns Verkehrsausschuss erörtert mögliche Modelle einer 
kostenfreien Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II und eines 
„Niedersachsenschülertickets“ mit einem Eigenbetrag. 
 
● 173. Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 27.2.2018, TOP 4 
 
In der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und CDU für die 18. Wahlperiode 
des Niedersächsischen Landtages 2017 - 2022 heißt es im Abschnitt Bildung auf 
Seite 12 unter 8. mit der Überschrift Schülerbeförderung: 
 
„Wir wollen für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende die Nutzung des Per-
sonennahverkehrs attraktiver gestalten. Dafür wollen wir gemeinsam mit den 
Verkehrsunternehmen und den Trägern der Schülerbeförderung ein geeignetes 
Modell entwickeln. Hierfür streben wir die stufenweise Einführung des kosten-
freien Schülerverkehrs im Sekundarbereich II (gymnasiale Oberstufe und berufs-
bildende Schule) und eines ‚Niedersachsenschülertickets‘ mit einem Eigenbetrag 
an.“ 
 
Zur kostenfreien Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II 
 
Im vergangenen Jahr wurden in mehreren Landkreisen insbesondere im ehema-
ligen Regierungsbezirk Weser-Ems Möglichkeiten der Einführung einer Kosten-
freiheit der Schülerbeförderung auch für Schülerinnen und Schüler des Sekund-
arbereichs II diskutiert. Einzelne Landkreise haben - soweit der Geschäftsstelle 
bekannt - Kostenfreiheit oder eine (teilweise) Befreiung von Schülerinnen und 
Schülern nach festgelegten Kriterien beschlossen. Die Region Hannover bietet 
seit dem 1.1.2018 eine Monatsfahrkarte für Schülerinnen und Schüler zum Preis 
von 15 Euro an, mit dem der gesamte Nahverkehr des Großraumverkehrs Han-
nover (GVH) genutzt werden kann. Im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen 



2 
 

..... 

wird ein Jugendfreizeitticket für Jugendliche bis einschließlich 20 Jahren als Jah-
reskarte zum Preis von 163,20 € (=13,60 € /Monat) angeboten. Es gilt in allen 
Bussen, Straßenbahnen und Zügen des Nahverkehrs im gesamten VBN-Gebiet, 
wochentags ab 14.00 Uhr und an allen Sonn- und Feiertagen. 
 
Auf Initiative des Schul- und Kulturausschusses (s. hierzu das Protokoll der 161. 
Sitzung vom 12.3.2013, TOP 6, Verschiedenes b) kostenfreie Schülerbeförde-
rung für den Sekundarbereich II) hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände mit der als Anlage Stellungnahme vom 13.8.2013 zum Gesetz-
entwurf zur Verbesserung der Chancengleichheit durch Abschaffung und Kom-
pensation der Studienbeiträge das Land aufgefordert, mit Blick auf die Zielset-
zung mehr Bildungsgerechtigkeit zu schaffen, neben der Abschaffung der Stu-
dienbeiträge eine kostenfreie Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II bei 
Kostenausgleich durch das Land zu prüfen.  
 
In der 197. Sitzung des NLT-Wirtschafts- und Verkehrsausschusses am 
1.12.2015 wurde im Zusammenhang mit der seinerzeit erörterten Kommunalisie-
rung der Ausgleichsleistungen gemäß § 45a PBefG nachgefragt, ob eine freie 
Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II möglich sei. Hierzu hat die 
Staatssekretärin ausgeführt, dass zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 68 Mio. 
Euro ohne die berufsbildenden Schulen zu erwarten seien. Dies sei derzeit (zum 
Zeitpunkt der Sitzung!) nicht finanzierbar (s. Ergebnisse zu TOP 1).  
 
Veröffentlicht als LT-Drs. 18/37, ausgegeben am 1.12.2017, hat die Landtags-
fraktion der FDP Anfang Dezember einen Gesetzentwurf zur Änderung des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes vorgelegt, der u. a. die Ausweitung der kosten-
freien Schülerbeförderung auf den Sekundarbereich II und die berufsbildenden 
Schulen vorsah. In der Darstellung der haushaltsmäßigen Auswirkungen wurden 
in der Begründung zu diesem Gesetzentwurf Kosten hierfür in Höhe von rd. 80 
bis 100 Mio. Euro pro Jahr angegeben.  
 
Der Gesetzentwurf fand im Landtag keine Mehrheiten. Im Rahmen der parlamen-
tarischen Beratungen wurde seitens der Landesregierung vorgetragen, dass die 
im Gesetzentwurf geschätzten 100 Mio. Euro bei weitem nicht auskömmlich 
seien, die kostenfreie Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II und die be-
rufsbildenden Schulen zu finanzieren.  
 
Es ist noch völlig unklar in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler von der 
Schülerbeförderung freigestellt werden sollen. Deshalb sind auch annähernde 
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Schätzungen von einzelnen Mitgliedern aus Sicht der Geschäftsstelle derzeit 
wohl kaum belastbar.  
 
Mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen wäre es 
aus Sicht vieler Landkreise aus organisatorischen Gründen wichtig, dass kein 
unmittelbarer Beförderungsanspruch begründet wird, sondern auch ein Kosten-
erstattungsanspruch für den Einsatz privater Fahrzeuge geregelt würde. 
 
Aufgrund der vorstehenden Aussagen in der Koalitionsvereinbarung möchte die 
Arbeitsebene im MK ermitteln, in welcher Höhe Mittel veranschlagt werden müss-
ten und hat die kommunalen Spitzenverbände um Unterstützung gebeten. Es gibt 
allerdings noch keine weitergehenden Überlegungen im MK, ob beispielsweise 
allein die Freistellung des Sek. II einschließlich BbSen oder eine größere Lösung 
im ÖPNV verfolgt werden soll. Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) befürwortet eher - wie zu hören ist - eine 
reine Schülerbeförderungslösung, die allein aus dem Haushalt des MK zu finan-
zieren wäre.  
 
Zu einem „Niedersachsenschülerticket“ 
 
Wie sich aus einem ersten Gespräch zu diesem Thema mit verschiedenen Inte-
ressenvertretern aus dem schulischen Bereich ergeben hat, gibt es eine Stim-
mung, die den Schülerinnen und Schülern aus diesem Altersbereich lieber mehr 
Mobilität nach dem Vorbild der Region Hannover eröffnen würde. 
 
In Hessen wird ein sog. Schülerticket für Schülerinnen, Schüler und Auszubil-
dende als Jahresticket mit einem Preis von 1 Euro pro Tag angeboten. Dies gilt 
für alle Schülerinnen und Schüler und Auszubildende, die in Hessen wohnen, zur 
Schule gehen oder eine Ausbildung machen. Es können alle Nahverkehrsmittel 
in Hessen genutzt werden.  
 
Ein solches Modell wäre für Niedersachsen aufgrund der ÖPNV-Organisations-
strukturen deutlich schwieriger umzusetzen. In Hessen gibt es drei das ganze 
Land abdeckende Verkehrsverbünde. 
 
Der Finanzbedarf wäre sicherlich deutlich höher als bei einer reinen Freistellung 
der Schülerbeförderung. Ein solches Modell würde nach Einschätzung der Ge-
schäftsstelle der Interessenlage der Jugendlichen jedoch deutlich mehr entspre-
chen und sicherlich viele Jugendliche stärker zur Nutzung des ÖPNV motivieren. 
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Um die unterschiedlichen Gegebenheiten im Land berücksichtigen zu können, 
sind unterschiedliche Angebote auf der Grundlage einer grundsätzlichen Freistel-
lung der Schüler/-innen im Sekundarbereich II von den Kosten der Schülerbeför-
derung denkbar. 
 
Zum Kostenausgleich 
 
Die Schülerbeförderung gehört nach § 114 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen 
Schulgesetzes (NSchG) ebenso wie der ÖPNV gem. § 4 Abs. 5 des Niedersäch-
sischen Nahverkehrsgesetzes zum eigenen Wirkungskreis der Landkreise und 
kreisfreien Städte. 
 
Bei den im Koalitionsvertrag angestrebten Ziel einer Kostenbefreiung der Schü-
lerbeförderung im Bereich des Sekundarbereichs II oder eines vorgegebenen 
Niedersachsenschülertickets handelt es sich um eine neue Aufgabe bzw. zumin-
dest um eine wesentliche Erweiterung bestehender Aufgaben der Landkreise 
und kreisfreien Städte. Das Land ist daher nach Art. 57 Abs. 4 NV verpflichtet, 
für die hierdurch verursachten erheblichen und notwendigen Kosten unverzüglich 
durch Gesetz einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu regeln.  
 
Eine Ausgleichspflicht des Landes besteht für die erheblichen und notwendigen 
Kosten. Erheblich wird in Niedersachsen gemeinhin ein Betrag von mehr als 1,5 
Mio. Euro angesehen. Dieser dürfte nach heutigen Erkenntnissen deutlich über-
schritten werden. Nach überschlägiger Prüfung kämen verschiedene Möglichkei-
ten eines verfassungskonformen Ausgleichs in Betracht: 
 
Überlegungen zur Art des Kostenausgleichs  
 
a) Kostenerstattungssystem 

Die Regelung mit der höchsten Einzelfallgerechtigkeit wäre eine Kostenerstat-
tung der ausgegebenen Fahrkarten. Ein solches System hätte allerdings den 
Nachteil, dass es sehr verwaltungsaufwendig wäre und insoweit die Einzelfallge-
rechtigkeit mit einem hohen Aufwand verbunden wäre. 
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b) Pauschale je Schüler 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Festlegung eines pauschalen Ausgleichsbe-
trages je Schüler im Bereich des Sekundarbereichs II an den Träger der Schü-
lerbeförderung. Diese Lösung wäre deutlich einfacher zu bewerkstelligen. Dabei 
würde jedoch die unterschiedliche Flächenstruktur in einem Land wie Nieder-
sachsen mit insbesondere sehr hohen Kosten je Schüler in Flächenlandkreisen 
nicht abgebildet. Allerdings gewährt Art. 57 Abs. 4 NV keinen Kostenerstattungs-
anspruch, sondern lediglich eine Pflicht des Landes, für einen entsprechenden 
finanziellen Ausgleich zu sorgen. Ein solcher entsprechender finanzieller Aus-
gleich könnte sich bei pauschalierender Betrachtung auch noch als Zahlung des 
Landes je Schüler als zulässig erweisen. Bei einer solchen Lösung müsste die 
Frage der sogenannten Gastschüler einer gesonderten Prüfung unterzogen wer-
den. Hierfür müsste der zuständige Träger der Schülerbeförderung einen Kos-
tenausgleich erhalten und nicht der Schulträger, in dessen Gebiet sich die Schule 
befindet. 
 
c) „Niedersachsenschülerticket“ 
 
Da ein „Niedersachsenschülerticket“ über die reine Schülerbeförderung hinaus-
ginge und als allgemeine ÖPNV-Maßnahme bewertet werden kann, käme auch 
eine pauschale Erstattung an den ÖPNV-Aufgabenträger in Betracht. Anknüp-
fend an die Finanzhilfe gem. § 7 b NNVG könnten die für die Einführung eines 
Niedersachsenschülertickets benötigten Mittel nach Einwohnerzahl, Fläche und 
einem demographischen Schlüssel auf die Aufgabenträger verteilt werden. 
 
Denkbar wäre jedoch auch, dass der Kostenausgleich über die Variante b) statt-
findet und die Träger der Schülerbeförderung einen entsprechenden Ausgleich 
an die ÖPNV-Aufgabenträger leisten. 
 
In Abhängigkeit von der Ausgestaltung einer Umsetzung der Zielsetzung in der 
Koalitionsvereinbarung wäre wohl auch ein Ausgleich sowohl an die Träger der 
Schülerbeförderung als auch an die ÖPNV-Aufgabenträger denkbar. 
 
Der Schul- und Kulturausschuss hat in seiner letzten (193.) Sitzung am 27.2.1018 
für eine kostenfreie Schülerbeförderung für den Sekundarbereich II plädiert, da 
in Landkreisen mit einem auf das Kreisgebiet beschränkten ÖPNV-Angebot die 
für Jugendliche attraktiven Großstädte nicht erreichbar seien. 
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Die Mitglieder des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses werden ebenfalls um 
eine Erörterung im Hinblick auf ggf. in absehbarer Zeit zu führende Gespräche 
mit dem MK ggf. auch mit dem MW gebeten. 
 
 
Anlage 
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Antrag 

Hannover, den 15.01.2019 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Freie Fahrt in Niedersachsen für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und FSJlerinnen 
und FSJler: Schülerticket und kostenlose Schülerbeförderung für Sek II jetzt! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die bislang für die Sekundarstufe I geregelte kostenlose Schülerbeförderung auf den Sek-II-
Bereich inklusive der Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Beginn des Schuljahres 
2019/2020 auszudehnen und für die Finanzierung 75 Millionen Euro jährlich zur Verfügung zu 
stellen, 

2. zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 ein landesweites Schülerticket zum Preis von 
365 Euro im Jahr einzuführen. Das Schülerticket soll analog zu den Regelungen in Hessen 
das ganze Jahr eine einfache Nutzung von Bussen und Bahnen auf dem Schulweg, zur Aus-
bildung, zum FSJ-Einsatzbetrieb und in der Freizeit ermöglichen. Das Angebot steht allen 
rund 1,1 Millionen Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden und den FSJlerinnen und FSJlern 
in Niedersachsen offen und trägt deren Mobilitätsbedürfnissen Rechnung. 

3. das Schülerticket so zu gestalten, dass es zeitlich unbegrenzt gültig ist und damit die Nutzung 
des ÖPNV vereinfacht und junge Menschen unabhängiger und mobiler werden lässt. Der 
ÖPNV wird in seiner Rolle als einfache und verlässliche Alternative zum Auto langfristig ge-
stärkt und die Mobilitätskosten für Familien werden deutlich gesenkt. Gleichwohl bleibt die 
Wahlfreiheit erhalten und es gibt keine Verpflichtung, ein Schülerticket zu erwerben. Das 
Schülerticket ist nicht begrenzt auf das Stadt- oder Kreisgebiet, sondern gilt landesweit.  

4. für die Finanzierung des Schülertickets in einer dreijährigen Erprobungsphase 20 Millionen 
Euro pro Schuljahr zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig das Schülerticket durch eine wis-
senschaftliche Studie zu begleiten, um Erkenntnisse über das Nutzungsverhalten und die 
Auswirkungen auf die Kostenentwicklung zu gewinnen. 

Begründung 

Die Große Koalition in Niedersachsen hat sich zur Aufgabe gemacht, sowohl kostenfreie Schüler-
verkehre einzurichten als auch ein landesweites Schülerticket einzuführen. Im Koalitionsvertrag für 
die 18. Wahlperiode heißt es dazu: „Wir wollen für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende die 
Nutzung des Personennahverkehrs attraktiver gestalten. Dafür wollen wir gemeinsam mit den Ver-
kehrsunternehmen und den Trägern der Schülerbeförderung ein geeignetes Modell entwickeln. 
Hierfür streben wir die stufenweise Einführung des kostenfreien Schülerverkehrs im Sekundarbe-
reich II (Gymnasiale Oberstufe und Berufsbildende Schule) und eines ‚Niedersachsen-Schüler-
tickets‘ mit einem Eigenbetrag an.“ In ihrer Antwort auf eine Anfrage von Mitgliedern der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zum Niedersachsen-Schülerticket bestätigt die Landesregierung, dass sie 
„eine Umsetzung dieser Zielsetzungen“ im Koalitionsvertrag unterstütze (Drucksache 18/975). 

Hessen hat das Schülerticket bereits zum Schuljahr 2017/2018 eingeführt und gute Erfahrung da-
mit gemacht. Mit einem preisgünstigen Ticket für 365 Euro pro Jahr können dort junge Menschen 
im ganzen Bundesland Hessen mit Bahn und Bus unterwegs sein. Mehr als 840 000 Schülerinnen 
und Schüler, Auszubildende und FSJlerinnen und FSJler könnten insgesamt von dem Angebot Ge-
brauch machen; rund die Hälfte tut dies bislang auch tatsächlich. An der Umsetzung waren in Hes-
sen verschiedene Verkehrsverbünde wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), der Nordhessi-
sche Verkehrsverbund (NVV) und der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) beteiligt. Im Vergleich 
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zum Schuljahr 2015/2016 konnten die Verkehrsverbünde aufgrund der Einführung der Schülerti-
ckets rund 60 % mehr Fahrkarten verkaufen. Weil das Schülerticket erfolgreich ist, will Hessen ana-
log zum Schülerticket bald ein günstiges und hessenweit gültiges Ticket auch für Senioren von 65 
Jahren an einführen.  

Auch Niedersachsen hatte sich unter der rot-grünen Landesregierung während der 17. Wahlperio-
de auf den Weg gemacht, angesichts des Klimawandels eine Verkehrswende einzuleiten. Mit der 
Novelle des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) kommunalisierte Rot-Grün die Aus-
gleichszahlungen für die sogenannten Ausbildungsverkehre. Seit dem 01.01.2017 sind Aufgaben- 
und Ausgabenverantwortung für Planung und Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV bei den 
Landkreisen, kreisfreien Städten und den Zweckverbänden zentralisiert. Die Aufgabenträger erhal-
ten jährlich rund 90 Millionen Euro, um die Tarife der Ausbildungsverkehre zu vergünstigen. Zusätz-
lich stellt das Land seither 20 Millionen Euro jährlich zur Verfügung, damit die Aufgabenträger ei-
genverantwortlich den ÖPNV attraktiver machen und u. a. regionale Mobilitätskonzepte erstellen 
können. Die Einführung eines Schülertickets und die Ausweitung der kostenlosen Schülerbeförde-
rung auf den Sek-II-Bereich würden die ökologischen Verkehrsträger Bus und auch Bahn stärken 
und eine umweltfreundliche Verkehrspolitik unterstützen. Im Gespräch mit dem Bund soll das Land 
zudem darauf hinwirken, dass Mittel für nachhaltige Mobilität auch zur Verbesserung der Tarifstruk-
tur verwendet werden. 

Ob ein Kind die Sekundarstufe II besucht, darf zudem nicht davon abhängen, wie viel die Eltern 
verdienen. Chancengleichheit in der Bildung schließt ein, dass Mobilitätkosten den Weg zur Schule 
nicht erschweren dürfen. Die Ausweitung der kostenlosen Schülerbeförderung von der Sekundar-
stufe I auf die Sekundarstufe II verhindert Benachteiligungen von Kindern aus ärmeren Familien. 

 

Helge Limburg 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

(Verteilt am 16.01.2019) 
























